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Schützenheim 
Unser Schützenheim ist kommenden Freitag ab 19 Uhr geöffnet. 
Bewirtung durch Paul Schmidt. 
 

SPORTFREUNDE  
RAMMINGEN e.V. 
www.sf-rammingen.de 
 

 
Fußball Aktive 
Hallenturnier um den Verwaltungsverband-Pokal 
Am kommenden Wochenende (25+26.01) steht 
das traditionelle Turnier in Langenau an. 

25.01 um 17:08 Uhr : SGM - SG Langenau 
25.01 um 18:04 Uhr: SGM - SV Asselfingen 
25.01 um 19:14 Uhr: SGM - FC Neenstetten 
26.01 um 11:40 Uhr: SGM - TSV Albeck 
26.01 ab 13:30 Uhr: K.O. Spiele 
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Sonstige Informationen 

Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg: 
Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die 
nächste Auswahlrunde vorliegen 
Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer 
für Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unterneh-
men im Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungs-
plan) eine Förderung erhalten, um neue Produkte oder Dienst-
leistungen voranzutreiben. Gemeinden mit solchen Unterneh-
men können sich noch bis zum 28. Februar 2025 (Ausschluss-
frist !) für die aktuelle 24. Auswahlrunde bewerben. 
Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Be-
deutung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgeglichene 
Struktur Baden-Württembergs prägen und Kerne für Innovatio-
nen und Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weni-
ger als 50 Beschäftigten können für ihre Investition bis zu 20 
Prozent Zuschuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger 
als 100 Beschäftigten bis zu zehn Prozent. Der maximale För-
derbetrag pro Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deutlich 
erkennbaren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie 
kann die Förderung auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht 
werden. Zuwendungen unter 200.000 Euro werden nicht bewil-
ligt. Bezuschusst werden Unternehmensinvestitionen in Ge-
bäude, Maschinen und Anlagen zur Entwicklung und wirt-
schaftlichen Nutzung neuer oder verbesserter Produkte und 
Dienstleistungen. 
Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die För-
dermodalitäten gelten gemäß dem Operationellen Programm 
EFRE 2014-2020 bzw. 2021-2027 und den diesbezüglichen 
Verordnungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Leitli-
nien auf EU-, nationaler und Landesebene. Die Bewerbung für 
die Förderlinie erfolgt schriftlich durch Aufnahmeanträge der 
Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.  

Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt durch das Minis-
terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg auf der Basis des Vorschlages eines dazu 
eingerichteten Bewertungsausschusses. 
Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen: 
Regierungsdirektorin Christine Braun-Nonnenmacher 
Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Struk-
turentwicklung 
Telefon: 07071 757-3327 
E-Mail: christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de 
Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“: 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-
themen/laendlicher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/ 
 

Gartenecke 
Geldbaum richtig pflegen, vermehren und 
schneiden 
In China gilt der Geldbaum (Crassula ovata) als 
Glückssymbol, in Deutschland ist er eine beliebte 
und vor allem robuste Zimmerpflanze. Bei richtiger 
Pflege blüht er sogar in den Wintermonaten. 

Seine münzförmigen fleischigen Blätter haben dem Geldbaum 
schon einige Namen eingebracht. So ist er auch als Pfennig-
baum, Glücksbaum oder Chinesischer Geldbaum bekannt. In 
seiner Heimat Südafrika kann er eine Größe von über zwei 
Metern erreichen. Besonders junge Pflanzen werden bei uns 
gerne als Bonsai kultiviert. Mit etwas Pflege und Geduld kann 
die Zimmerpflanze aber auch hierzulande bis zu einem Meter 
hoch werden. 
Geldbäume reagieren empfindlich auf Staunässe. Am besten 
bereits beim Einpflanzen auf eine durchlässige, eher sandige 
Erde achten. Auch Kakteenerde eignet sich gut. Die zusätzliche 
Verwendung von Blähton verhindert, dass sich das Wasser am 
Abzugsloch des Topfes staut. In der Wachstumsphase (April 
bis September) kann der Geldbaum ruhig reichlich gegossen 
werden. Gedüngt wird er jetzt etwa einmal im Monat mit spezi-
ellem Dünger für Kakteen oder Sukkulenten. Geldbäume spei-
chern Wasser und Nährstoffe in ihren Blättern. Im Winter be-
darf es daher keines zusätzlichen Düngers und nur noch selten 
Wasser. 
Geldbaum schneiden und durch Stecklinge vermehren 
Mit einer scharfen Gartenschere setzt man über einer der typi-
schen Rillen zum Schnitt an. 
Wer seinen Geldbaum umtopfen möchte, nutzt dafür am bes-
ten das Frühjahr. Um das Wachstum einer jungen Pflanze zu 
fördern, sollte diese alle zwei bis drei Jahre in einen größeren 
Topf gesetzt und zudem regelmäßig geschnitten werden. Auf 
diese Weise erzielt man eine buschige Form. Die Zweige knapp 
oberhalb einer der zarten Rillen schneiden. 
Tipp: Abgeschnittene Pflanzenteile (Stecklinge) können wun-
derbar zur Vermehrung genutzt werden. Hierfür entweder einen 
Zweig in zimmerwarmem Wasser (20 bis 25 Grad) wurzeln 
lassen oder ein Blatt direkt in feuchte Erde stecken, bis dieses 
anwächst. 
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HENLE BAUMASCHINENTECHNIK GMBH
Herr Kevin Bee
Ringstraße 9 •89192 Rammingen
Telefon: +49 (0) 7345 - 96 77 0 
bewerbung@henle-baumaschinentechnik.de 

• CNC-Dreher/Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

AN STÄRKE GEWINNEN 

Jetzt bewerben!

• Helfer in der Lackiervorbereitung (m/w/d) 

WIR SUCHEN DICH!

Für unser Team suchen wir zur Verstärkung in Vollzeit:

• CNC-Fräser/Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

– ab sofort

– ab 01.05.2025

– ab sofort

Ihre Langenauer 
Malermeisterin E. Fritzsche

Sie brauchen 
Tapetenwechsel?
Genau unser Ding. 
Maler-, Tapezier- und Bodenbelagsarbeiten.
Interesse? Wir beraten Sie gern!

0157 70274000 oder
post@maler-langenau.de

KOMM ZU UNS INS TEAM
// Bauhof der Gemeinde 
 Beimerstetten
// Mitarbeiter in Vollzeit
// Zum nächstmöglichen   
 Zeitpunkt
// Interessantes und vielseitiges 
 Aufgabengebiet

BAUHOFMITARBEITER
(M/W/D)

ZUR STELLENAUSSCHREIBUNG:
www.beimerstetten.de/neuigkeiten

Bestattungshelfer / Quereinsteiger
Rentner / Frührentner
Unternehmensbeschreibung
Wir sind ein kleines, expandierendes Familienunternehmen. 
Wir legen großen Wert auf den respektvollen Umgang, 
sowohl mit unseren Kunden als auch mit den Kollegen.

AUFGABEN (nach Absprache)
- Sargträger bei Beerdigungen mit Grabschließung
- Überführung von Verstorbenen
- Bereitschaftsdienst (Bereitschaftspauschale)
- Helfer bei Graböffnung mit Bagger

Anforderungen
- Zuverlässigkeit, Flexibilität, Selbstständigkeit, Einfühlungsvermögen
- gepflegtes und freundliches Auftreten

Ab sofort! 

Blumenstraße 16
89183 Holzkirch
Tel. 07340-96970

Hindenburgstraße 5
89129 Langenau
Tel. 07345-21792

info@scheible-bestattungen.de

Grabmale
Naturstein für Bau + Garten

Umarbeitungen · Beschriftungen

Chr. Greiner GmbH
Inh. Jürgen Bartl, Andreas Mann

89129 Langenau · Öllinger Str. 4 · Tel. (0 73 45) 74 14


